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Projektiertes Geschiftshaus am Stawffacherquai | Solution
proposée | The architect’s proposal

Bebauwung nach Vorschriften an Stawffacherquai und Badenerstrafle | Solution
d’aprés prescriptions | Solution according to building-regqulations

Uberbavungsvorschlag
bei der Sihlbricke in Ziiwrich
Ernst Schindler, Arch. BSA|SIA, Ziirich

Der Laie ist im allgemeinen erstaunt, daBl in unserer City
keine eigentlichen Hochhéuser gebaut werden, umsomehr
als gerade Biiros und Geschéaftsriaume sich besonders gut zur
Unterbringung in solchen Gebéuden eignen wiirden. Ein
Blick auf den Katasterplan des Stadtzentrums mit der
komplizierten Parzellierung zeigt nun allerdings rasch, mit
welchen Schwierigkeiten privatrechtlicher Natur hier zu
rechnen ist. Schon der Erwerb solcher Einzelparzellen zur
Arrondierung einer einigermaflen iiberbaubaren Grund-
flache erfordert oft jahrelange Arbeit und Geduld und einen
Einsatz betrachtlicher Geldmittel.

Ist es schlieBlich gelungen, ein {iberbaubares Areal aus Ein-
zelparzellen zusammenzufassen, so moéchte der Bauherr so
rasch wie moglich mit dem Bau beginnen. Dem Architekten
stellt er die Aufgabe, abzuklaren, was auf diesem Grund-
stiick gebaut werden kann. Dieser untersucht die Situation
und zeichnet auf Grund der baugesetzlichen und nachbar-
rechtlichen Bestimmungen das Gebilde auf, das ohne grolle
Schwierigkeiten die behérdliche und nachbarliche Priifung
zu bestehen vermag. Leider entstehen jedoch auf diese
Weise in der Regel Bauten, die weder der Offentlichkeit
noch dem Nachbarn und Bauherrn grofle Freude bereiten.
Es sind zuféllige Baukuben, die durch die Form der Parzelle
bestimmt werden. Einzig die Front nach der Strafle kann
die Behorde durch eine entsprechende Festlegung der Bau-
linie beeinflussen; aber diese allein geniigt nicht. Der Ar-
chitekt sollte gentigend Freiheit haben, um klare Baukérper
innerhalb der Parzelle zu planen, natiirlich ohne dadurch
die berechtigten nachbarlichen Anspriiche zu verletzen.
Man wird einwenden, daf3 der Bauherr ja nicht die bau-
gesetzlich maximale Ausniitzung wihlen mufl und daB es
ihm freisteht, innerhalb der @uBersten Grenzen einen gut-
geformten Bau planen zu lassen. Man iibersieht allerdings,
daf} er durch die hohen Bodenpreise in der City geradezu
gezwungen wird, die maximal zulissige Ausniitzung vom
Architekten bei der Projektierung zu verlangen.

Die Aufstellung eines Projektes nach den geltenden Vor-
schriften ist als Grundlage in jedem Falle notwendig. Wir
entnehmen denselben die nutzbaren Geschol3flichen, die
nachbarlich notwendigen Abstande sowie eventuelle Grenz-
bereinigungen, Landan- und -abtretungen. Es dient zu Ver-
handlungen mit Nachbarn und Behoérden. An Hand des
an der Sihlbriicke gemachten Vorschlages fiir ein Biiro-
hochhaus soll gezeigt werden, welche Losung bei {reier
Gestaltung auf der Grundlage der baugesetzlichen Aus-
niitzung moglich ist.
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Skizze A, 1. Etappe, zeigt die Uberbauung nach den Bau-
linien der baugesetzlichen und nachbarrechtlichen Vor-
schriften und dient als Grundlage fiir die Ausniitzung.
Resultat: eine geschlossene Randbebauung mit unerfreu-
lichem Hof und fiir den Nachbarn eine versperrte Siidfront.

Skizze A zeigt die spiteren Ausbaumdoglichkeiten fiir den
Nachbarn mit gleichen Nachteilen und auerdem mit un-
zusammenhangenden Gebaudeblécken.

Der Vorschlag

Die Ausniitzungsziffer als Grundlage fiir die Neuiiberbau-
ung und Sanierung unserer Stadtzentren ist ein ausgezeich-
netes Mittel, um die sechsstéckigen Randbebauungen auf-
zulockern, Frei- und Verkehrsflichen zu schaffen und um
dem Architekten wieder die Moglichkeit zu geben, seine
Bauten organisch und zweckméfig und bis zu einem ge-
wissen Grade unabhéngig von der Zufallsform der Parzellen
zu planen und zu iiberbauen. Der Nachbar wird gerne zu
einer Verstiandigung die Hand bieten, wenn die Gesamt-
planung auch ihm in seiner jetzigen oder zukiinftigen Uber-
bauung erfreulichere Lésungen bringen wird.

Skizze B und B

Alle BiirogeschoBflachen sind in einem Hochhaus mit zweck-
méfBigen Abmessungen als Akzent des Platzes bei der Stra-
Bengabelung Ecke Badener-WerdstraBle zusammengefa3t.
Organische Anordnung von Treppen und Aufziigen. Die
ErdgeschoBflache ist mitsamt der Hofzufahrt fiir Waren-
transporte iiberdacht. Der Nachbar erhilt eine freie Siid-
front und kann sowohl in der ersten und weitern Etappe
seine Gebiaude zusammenhéngend planen. Das Dach des
Erdgeschosses ist als Garten oder als Parkplatz ausniitzbar.
Mit diesem Uberbauungsvorschlag begeben wir uns jedoch
ins «Reich der Ausnahmen» und geraten an Paragraphen
148 und 149 unseres Baugesetzes, diese beiden wichtigsten,
schon viel beniitzten, oft zitierten und von den Juristen
heill umstrittenen Bestimmungen. Es wiire interessant, ein-
mal feststellen zu lassen, wie viele Bauten, insbesondere in
der City, in Wirklichkeit ohne Ausnahmebewilligungen ge-
baut wurden.

Ausnahmen sind vom Gesetzgeber seinerzeit als notwendig
erachtet worden, «wenn andere Verhdltnisse es rechtfertigen .
Diese andern Verhiltnisse sind seit lingerer Zeit in ver-
stiirktem MaBle vorhanden. Auch ein vollkommen neues,
die jiingsten Erkenntnisse beriicksichtigendes Baugesetz
kame nicht ohne Ausnahmeartikel aus, denn das Leben
geht weiter, und lebendige Architektur kann auf die Dauer
ohne Ausnahmebestimmungen iiberhaupt nicht gebaut

werden. E. Sch.



d’aprés prescriptions | First stage according to
regulations

A, Weiterer Ausbau nach Vorschriften | Etapes
consécutives d’aprés prescriptions | Later stages
according to regulations

/

Ire étape proposée par Uarchitecte | 1st stage of
the architect’s proposal

B, : Weiterer Ausbau, Vorschlag des Architekten
| Etapes consécutives proposées par Uarchitecte |
Further development proposed by the architect

S e e AR T

Modell des vorgeschlagenen Biirohauses, Ansicht vom Stauffacherquai. Konsequente Durchbildung
eines modernen Biirohauses | Magquette du projet proposé | Model of the proposed office building

Modellansicht von Siiden; iiber dem niederen Baw Dachgarten oder
Autoparkierung | Maquette, vue prise du sud | The model from the south

Modell der stidtebaulichen Umgebung mit der Sihl; rechts das vorgeschlagene Biirohochhaus, das
an dieser Stelle vorziiglich liegt, links ein weiteres, vom selben Architekten projektiertes Geschdfts-
haus | Maquette montrant la situation urbanistique de Uimmeuble de bureaux | Model showing
the office building in its environment Photos: M. Wolgensinger SWB, Ziunrich




	Überbauungsvorschlag bei der Sihlbrücke in Zürich

